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Titelbild: Viessmann VITOCAL 200-A, aussenaufgestellte Kompaktwärmepumpe. Quelle: Viessmann.  
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1. Zusammenfassung  

Das revidierte Basler Energiegesetz verlangt: Beim Heizungsersatz in bestehenden Gebäuden 

muss auf erneuerbare Energie umgestellt werden, wenn dies technisch möglich ist und im 

Vergleich mit einer Öl- oder Gasheizung keine Mehrkosten entstehen.  

Ist die Umstellung auf Fernwärme oder eine Erdsonden-Wärmepumpe nicht möglich, kommt 

alternativ oft nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Frage. Deren Einsatz ist potenziell mit 

Lärmimmissionen und Beeinträchtigungen des Stadtbilds verbunden ï was aufgrund der 

herrschenden Bewilligungspraxis und der gesetzlichen Rahmenbedingungen eine Bewilligung 

schwierig(er) macht oder gar ausschliesst.   

Es gibt also unter dem revidierten Energiegesetz in Basel-Stadt einen verschärften Zielkonflikt 

zwischen Klimaschutz, Lärmschutz und Stadtbildschutz. Keine Entschärfung dieses Zielkonflikts 

auf Vollzugs- oder Gesetzesebene bedeutet: Erschwerte Bedingungen bei der Erreichung der 

Ziele des Energiegesetzes, mehr fossile Heizungen als nötig und gewünscht ï auch in Zukunft.  

Um einen Beitrag zur Entschärfung dieses Zielkonflikts zu leisten, wurden in der vorliegenden 

Arbeit mit Blick auf andere Schweizer Städte Grundlagen recherchiert und Empfehlungen für eine 

sinnvolle zukünftige Bewilligungspraxis von Luft-Wasser-Wärmepumpen in Basel erarbeitet.  

Zusammengefasst empfehlen wir Verbesserungen in folgenden zwei Bereichen: 

 

a. Information der Betroffenen 

Eine transparente und vollständige Information bezüglich aller für die Bewilligung einer 

Wärmepumpe relevanten Aspekte ist wichtig (Fristen, Verfahren, Lärmschutz, Stadtbildschutz, 

Energieeffizienz-Anforderungen). Diese Information sollte auf einer zentralen Plattform für alle 

Informationssuchenden (Bauherren, Architekten, Installateure etc.) übersichtlich präsentiert 

werden.  

Für die stark verwobenen Themenbereiche Lärmschutz und Stadtbildschutz empfehlen wir die 

Bereitstellung von Informationen u.a. in einem Leitfaden mit a) den Anforderungen resp. Kriterien 

und b) anschaulichen Beispielen, jeweils zu den Themen Lärmschutz und Stadtbildschutz. Für 

Letzteres müssten zusammen mit der Stadtbildkommission Kriterien für Luft-Wasser-

Wärmepumpen erarbeitet und definiert werden, die teilweise auch auf gesetzlicher Ebene 

anzupassen wären (siehe auch unten).  

 

b. Bewilligungsverfahren 

Ein einfaches und kurzes Bewilligungsverfahren ist für Betroffene zentral, auch und vor allem 

wenn die fossile Heizung unerwartet und plötzlich aussteigt. Wir leiteten aus unserer Arbeit drei 

zentrale Ansätze ab, um das bestehende Bewilligungsverfahren in dieser Hinsicht zu optimieren. 

1. Befreiung von der Baubewilligungs-Pflicht bei innenaufgestellten Anlagen.  

2. Verkürzte Bewilligungsfristen ohne Publikation bei Anlagen, welche die 

Lärmschutzvorschriften des Bundes erfüllen (die Planungswerte der LSV müssen 

eingehalten werden) und bei denen kein berechtigtes Interesse Dritter vorliegt  

3. Befreiung von der Haustechnikbewilligungs-Pflicht bei Anlagen, die bestimmte 

Effizienzkriterien erfüllen.  
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Im Kanton Basel-Stadt sind Wärmepumpenanlagen in Vorgärten derzeit grundsätzlich nicht 

bewilligungsfähig. Dieser flächendeckende Vorgartenschutz ist schweizweit einzigartig, aber im 

kantonalen Bau- und Planungsgesetz (BPG) verankert. Innenaufgestellte Wärmepumpen und 

Anlagen auf der strassenabgewandten Seite einer Liegenschaft sind in dieser Hinsicht weniger 

problematisch, aber dort bezüglich Kosten, baulichen Schwierigkeiten oder den 

Lärmschutzvorgaben oft schwieriger realisierbar.   

Der Zielkonflikt zwischen Klimaschutz, Lärmschutz und Stadtbildschutz kann hier also nur auf 

gesetzgeberischer Ebene angegangen werden. Gemäss Regierungsrat ist eine Bewilligung von 

Luft-Wasser-Wärmepumpen im Vorgartenbereich grundsätzlich nicht völlig ausgeschlossen.1 Es 

bliebe zu prüfen, wie die gesetzlichen Vorgaben für Vorgärten angepasst werden könnten, um 

strassenseitige Luft-Wasser-Wärmepumpen, die gut in das Stadtbild integriert sind, 

bewilligungsfähig zu machen. Hier wären die entsprechenden Kriterien zusammen mit der 

Stadtbildkommission auszuarbeiten und in geeigneter Form zu kommunizieren (siehe oben). 

 

 

 

  

                                                   

 

1 Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt: Regierungsratsbeschluss vom 24. April 2018. Motion André Auderset und 

Konsorten betreffend ĂSenkung Bewilligungsh¿rden f¿r aussenstehende Wªrmepumpenñ 
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2. Ausgangslage  

 

 Luft-Wasser-Wärmepumpen: Rahmenbedingungen und 

Fragen 

Allgemein 

 

 

 

Zielkonflikt 

Klimaschutz, 

Lärmschutz und 

Schutz der 

Vorgärten 

 

In baselstädtischen Quartieren ohne Fernwärmenetz wird das Thema 

«Installation und Bewilligung von Luft-Wasser-Wärmepumpen» durch das 

revidierte Energiegesetz bald grössere Aufmerksamkeit und Aktualität 

erhalten.  

Wie nachstehend erläutert, führt der Einsatz von Luft-Wasser-Wärmepumpen 

(L-W-Wärmepumpen) zur Wärmeerzeugung in Wohngebäuden potenziell zu 

Lärmemissionen und visuellen Beeinträchtigungen (Stadtbild, Ästhetik). 

Durch das neu akzentuierte Ziel Klimaschutz und Ersatz fossiler Energien im 

neuen Energiegesetz entsteht ein verschärfter Zielkonflikt zwischen den Zielen 

des kantonalen Energiegesetzes, des nationalen Umweltschutzgesetzes 

(Lärmschutz) und des kantonalen Bau- und Planungsgesetzes (Schutz der 

Vorgärten).  

Im Umfeld dieser verstärkten Kollision verschiedener öffentlicher Interessen 

verursacht eine nicht breit abgestützte und auf unklaren Grundlagen 

beruhende Bewilligungspraxis bei Politik, Verwaltung und den 

Liegenschaftseigentümern grossen Aufwand, Unzufriedenheit und 

Rechtsunsicherheit.  

Um einen Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderung zu leisten, werden 

mit der vorliegenden Arbeit auf Basis der Bewilligungspraxis anderer 

Schweizer Städte Empfehlungen für ein einfaches Bewilligungsverfahren 

erarbeitet, welches gleichzeitig die spezifischen Anforderungen der 

baselstädtischen Gesetzgebung berücksichtigt.  

 

 

 Energiegesetz Basel-Stadt 2017 

Revidiertes EnG 

Basel-Stadt 

 

 

 

 

 

 

Verschärfter 

Klimaschutz 

Die vom Grossen Rat im November 2016 genehmigte revidierte Fassung des 

kantonalen Energiegesetzes Basel-Stadt vom 9. September 1998 ist im 

Oktober 2017 in Kraft getreten. Ein wichtiger Aspekt der Gesetzesrevision und 

Ziel des Gesetzgebers ist die Förderung der Nutzung von erneuerbarer 

Energie für die Wärmeversorgung zur Reduktion der Emissionen von 

Treibhausgasen, insbesondere von CO2. In Wohngebäuden betrifft das die 

Heizung und die Warmwasseraufbereitung, nachfolgend vereinfachend 

«Wärmeerzeuger» genannt. 

Das revidierte Energiegesetz schreibt gemäss § 7 beim Ersatz von 

Wärmeerzeugern in bestehenden Bauten den Einbau von Wärmeerzeugern 

vor, die die Wärme mit erneuerbarer Energie erzeugen, soweit es technisch 

möglich ist und zu keinen Mehrkosten führt.  
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Konkret: Mit dem revidierten Energiegesetz werden ab Herbst 2017 

Liegenschaftseigentümer im Kanton Basel-Stadt viel öfter als bisher mit 

fossiler Energie betriebene Wärmeerzeuger (Öl- und Gasheizungen) durch 

Fernwärme- oder Wärmepumpenheizungen ersetzen (manchmal ersetzen 

müssen). 

 

 Erneuerbare Wärmeerzeuger und deren Vor- und Nachteile 

 Es gibt verschiedene erneuerbare Wärmeerzeuger, die für den Ersatz von 

fossilen Wärmeerzeugern in Frage kommen. Innerhalb der verschiedenen 

Heizsysteme gibt es Vor- und Nachteile, die den unterschiedlichen Zielen der 

verschiedenen Gesetze gerecht werden:  

Fernwärme Fernwärme ist platzsparend (keine grossen Anlagen, keine Tanks), für den 

Endverbraucher in Basel relativ günstig, ökologisch (ab 2020 verlangt das 

revidierte Energiegesetz eine Fernwärmeproduktion aus mindestens 80% 

CO2-freien Energiequellen), stadtbildverträglich, wartungsarm und hat 

entsprechend ein sehr gutes Image. Fernwärme wird in Basel-Stadt ï dort wo 

ein Fernwärmenetz vorhanden ist ï sinnvollerweise prioritär für die 

Wärmeerzeugung empfohlen und wohl auch prioritär gewählt werden.  

In verschiedenen Basler Quartieren (grob in den Quartieren Bachletten, 

Bruderholz, Gellert, Breite, Wettstein und Hirzbrunnen) sowie Teilen von 

Riehen und ganz Bettingen existiert kein Fernwärmenetz. In diesen Gebieten 

müssen heute andere erneuerbare Wärmeerzeuger empfohlen und gewählt 

werden. 

Erdsonden-

Wärmepumpen 

Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdsonden-WP) sind energetisch noch 

effizienter als Luft-Wasser-Wärmepumpen, aber mit deutlich höheren 

Investitionskosten verbunden (+ CHF 10'000 - 20ó000). In Riehen und auf dem 

Bruderholz sind sie nicht oder nur mit strengeren Auflagen und mit höheren 

Risiken einsetzbar2.  

In vielen Vorgärten, Gärten und Innenhöfen in Basel-Stadt dürfte das Bohren 

einer Erdsonde aufgrund beengter Platzverhältnisse und schwieriger 

Zugänglichkeit (für die Bohranlage) nicht oder nur mit unverhältnismässigem 

Aufwand möglich sein. Ob und wie die Allmend (Strassenparzellen) für 

Erdsonden und für den damit einhergehenden Wärmeentzug genutzt werden 

kann, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht klar geregelt.  

Holz (Pellets) Automatische Holzheizungen mit Pellets oder Holzhackschnitzeln verwenden 

einen nachwachsenden Rohstoff und sind im Betrieb gleich komfortabel wie 

andere Zentralheizungen. Holzheizungen haben aber verglichen mit 

Ölheizungen einen doppelt so hohen Platzbedarf (Pellet-«Tank») und erhöhte 

Feinstaubemissionen. 

                                                   

 

2 http://www.aue.bs.ch/wasser/grundwasser/bohrungen-in-das-grundwasser.html  

http://www.aue.bs.ch/wasser/grundwasser/bohrungen-in-das-grundwasser.html
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Luft-Wasser-

Wärmepumpen 

Luft-Wasser-Wärmepumpen sind effizient, werden gemäss Energiegesetz in 

Basel-Stadt mit erneuerbarem Strom betrieben und weisen im Vergleich zu 

anderen erneuerbaren Systemen i.d.R. die tiefsten Vollkosten aus. Nachteile 

sind Lärmemissionen und bei gewissen Bauarten (siehe unten) die visuelle 

Sichtbarkeit von Anlagen oder Anlagekomponenten im Aussenraum.  

Verschiedene 

Bauarten 

 

Es gibt verschiedene Bauarten von L-W-Wärmepumpen: Innenaufgestellte 

und aussenaufgestellte Geräte sowie Split-Geräte. Innenaufgestellte L-W-

Wärmepumpen sind im Sanierungsbereich aufgrund des Platzbedarfs 

schwieriger umzusetzen, haben aber den ästhetischen Vorteil, dass sie von 

aussen kaum sichtbar sind. Aussen aufgestellte Anlagen sind technisch 

einfacher umsetzbar und erlauben eine anderweitige Nutzung des 

Heizungsraumes, können aber mit dem Lärm- und dem Stadtbildschutz in 

Konflikt geraten. Split-Geräte stellen bei den meisten Aspekten einen 

Kompromiss dar, allerdings ist ihr Unterhalt oft teurer als bei den 

Kompaktgeräten (Unterhaltsaufwand Kältemittelleitungen). Abbildung 1 zeigt 

die Vor- und Nachteile der verschiedenen Bauarten. 

 

 

Abbildung 1: Vergleich der Vor- und Nachteile der verschiedenen Bauarten von Luft-

Wasser-Wärmepumpen. Bewertungsskala: 1: Starke Nachteile, 2: Schwache Nachteile, 3: 

Neutral, 4: Schwache Vorteile, 5: Starke Vorteile. Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Grössere Anlagen 

sind leiser 

 

 

 

L-W-Wärmepumpen mit grösseren und aus diesem Grund visuell auffälligeren 

Aussenkomponenten sind bei gleicher Leistung generell leiser als Anlagen mit 

kleineren Aussenkomponenten. Daher ist bei L-W-Wärmepumpen der 

Zielkonflikt zwischen den Lärmemissionen und der Ästhetik resp. der Grösse 

der Anlage besonders ausgeprägt. 
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Dachaufgestellte 

Anlagen 

Die FHNW hat in einer Studie die Stadtverträglichkeit von L-W-Wärmepumpen 

untersucht.3 Gemäss dieser Studie sind die Lärmemissionen der verfügbaren 

Anlagen sehr unterschiedlich. Es gibt jedoch grosse Unterschiede bzgl. 

Lärmemissionen und auch Anlagen, die in anspruchsvollen Situationen die 

Anforderungen bezüglich Lärmemissionen einhalten. 

Aussen aufgestellte Anlagen können auch auf Flachdächern angebracht 

werden, wobei dann aufgrund der SUVA-Anforderungen zur Absturzsicherheit4 

erhöhte Sicherheitsvorkehrungen und die damit verbundenen Kosten bei 

Installation und im Unterhalt zu berücksichtigen sind. Auf Schrägdächern 

werden Wärmepumpen aufgrund des wiederum erhöhten Installations- und 

Wartungsaufwandes bisher kaum verbaut. In der Regel braucht es einen Kran 

für den Transport, ein Gerüst für die Erstellung und einen fixen Dachzugang 

für die Wartung.  

 

 
 Lärm und Lärmschutz 

Aussen-

aufgestellte 

Anlagen 

unterstehen der 

Bewilligungs-

pflicht 

 

 

 

 

Vollzugshilfen des 

Cercle Bruit 

 

 

 

 

 

 

 

Der Lärmaspekt von Wärmepumpen wird grundsätzlich durch die 

Lärmschutzverordnung des Bundes (LSV) national mit einer 

Mindestanforderung, dem sogenannten Planungswert für Neuanlagen, 

geregelt. Aufgrund der Lärmemissionen sind aussenaufgestellte L-W-

Wärmepumpen generell bewilligungspflichtig und nur bewilligungsfähig, wenn 

die entsprechenden Lärmimmissions-Planungswerte und kumulativ auch das 

Vorsorgeprinzip gemäss USG eingehalten werden (vorsorgliche 

Emissionsbegrenzungen soweit technisch und betrieblich möglich und 

wirtschaftlich tragbar)5.  

Auf der Webseite des Amtes für Umwelt und Energie Basel-Stadt steht den 

Bauherren ein Link zur ĂVollzugshilfe Luft/Wasser-Wªrmepumpenñ des Cercle 

Bruit inkl. einem Excel-Formular ĂLªrmschutz-Nachweis für Luft/Wasser-

Wªrmepumpenñ zur Verf¿gung.6 Der Cercle Bruit7 ist eine Vereinigung der 

kantonalen Lärmschutzfachleute mit dem Ziel, die Lärmbekämpfung in der 

Schweiz zu fördern und als Austauschplattform für die Mitglieder zu dienen. 

Mit Hilfe des ĂLªrmschutz-Nachweis des Cercle Bruit für Luft/Wasser-

Wªrmepumpenñ kann ein Bauherr aufgrund verschiedener Parameter die 

Einhaltung der massgebenden Grenzwerte bereits vor der Baueingabe selbst 

überprüfen. Kann von der Fachstelle aufgrund der im Baugesuch 

                                                   

 

3 Dott, Rolf, Afjei, Thomas, Stadtverträgliche Luft/Wasser-Wärmepumpe als Hauptwärmeerzeuger, FHNW 2014 

4 suva: Arbeiten auf Dächern: So bleiben Sie sicher oben. 7. Auflage ï Juli 2013. Bestellnummer 44066.d.  

5 Vgl. auch Bundesgerichtsurteil 1C_204/2015 vom 18.1.2016: Das Bundesgericht hat festgestellt, dass eine ohne 
Baubewilligung ausserhalb des Wohnhauses errichtete Wärmepumpe gegen das Vorsorgeprinzip verstosse, wenn 
ihre Installation an einem anderen, weniger lärmbelastenden Standort technisch möglich und wirtschaftlich tragbar sei. 

6 http://www.aue.bs.ch/laerm/gewerbelaerm/heizung-lueftung-klima.html  

7 http://www.cerclebruit.ch 

http://www.aue.bs.ch/laerm/gewerbelaerm/heizung-lueftung-klima.html
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Planungswerte 

müssen 

eingehalten 

werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch leise Geräte 

brauchen in den 

Wohnzonen 

genügend 

Abstand zu lärm-

empfindlichen 

Räumen 

 

 

 

 

Emissionsbe-

grenzungen sind 

vorsorglich und 

verhältnismässig 

anzubringen 

 

eingereichten Unterlagen nicht beurteilt werden, ob die neue technische 

Anlage die massgebenden Grenzwerte einhält, so werden situationsbedingt 

weitere Unterlagen bzw. eine Abnahmemessung eingefordert.  

Eine aussenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine ortsfeste Anlage 

im Sinn von Art. 7 Abs. 7 des Umweltschutzgesetzes (USG) und Art. 2 Abs. 1 

der Lärmschutzverordnung (LSV), bei deren Betrieb Lärmemissionen 

entstehen und daher die entsprechenden bundesrechtlichen Bestimmungen 

über den Lärmschutz beachtet werden müssen. Gemäss Art. 25 Abs. 1 USG 

darf eine solche ortsfeste Anlage nur erstellt werden, wenn die durch den 

Betrieb entstehenden Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung 

nicht überschreiten (BGE 138 II 331 E. 2.1).  

Luft-Wasser-Wärmepumpen fallen in die Kategorie der Belastungsgrenzwerte 

für Industrie- und Gewerbelärm (LSV Anhang 6) und dürfen in der Empfindlich-

keitsstufe II (Wohnzone) und III (Mischnutzung) tagsüber die Planungswerte 

von 55/60 dB(A) bzw. in der Nacht 45/50 dB(A) nicht überschreiten.  

Die relevanten Wohngebiete ohne Fernwärme wie Breite, Gellert, St. Alban, 

Wettstein, Bruderholz, Bachletten, Riehen, Hirzbrunnen sind alle mit 

Ausnahme der Hauptverkehrsstrassen ES II/Wohngebiete. Entlang der 

Hauptverkehrsachsen trifft sich oft die Situation, dass auf der Strassenseite 

ES III und auf der Innenhofseite ES II gilt. Aufgrund des Vorsorgeprinzips 

sollte Lärm daher auf der Strassenseite konzentriert werden, was wiederum 

dem Vorgartenschutz zuwiderläuft. In den Innenhöfen sind zwar oft die 

Nachbarabstände grösser, und damit der Abstand zum nächsten 

lärmempfindlichen Raum. Bei dichteren Bebauungen kann hier jedoch die 

Reflektion von Mauern das Problem verschärfen.  

Der Planungswert von 50 dB(A) in der Mischnutzungszone (ES III) kann bei 

guter Planung von einem entsprechend leisen Gerät und geeignetem 

Aufstellungsort in der Regel eingehalten werden. Damit der Planungswert von 

45 dB(A) in der Wohnzone (ESII) von einem freistehenden Gerät mit einem 

Schallleistungspegel von z.B. 55 dB(A) eingehalten wird, bedarf es gemäss 

Cercle Bruit immer noch eines Abstands von ca. 5 Meter zum nächsten 

lärmempfindlichen Raum. Wird das Gerät an einer Fassade angebaut, sind 

entweder um 3 dB(A) leisere Geräte oder nochmals 2-3 Meter mehr Abstand 

zum nächsten lärmempfindlichen Raum notwendig. In dicht bebauten 

Gebieten ist die Einhaltung dieser Abstände unter Umständen nicht möglich.  

Zusätzlich muss die von Art. 11 Abs. 2. USG als Konkretisierung des 

Vorsorgeprinzips vorgeschriebene Emissionsbegrenzung beachtet werden (so 

auch Art. 7 Abs. 1 LSV). Demnach sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge 

so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie 

wirtschaftlich tragbar ist.8  

                                                   

 

8 Griffel, Umweltrecht in a nutshell, St. Gallen 2015, S. 26 
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Das Verhältnis-

mässigkeits-

prinzip ermöglicht 

Erleichterungen 

Das Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt gewährt grundsätzlich als 

Vollzugsbehörde eine Erleichterung, wenn die Einhaltung der Grenzwerte zu 

technisch, betrieblich und wirtschaftlich untragbaren Situationen führt (Art. 16 

USG und Art. 7, 13 LSV). Das Gesuch für Erleichterung ist schriftlich und 

begründet an die jeweilige Abteilung Lärmschutz einzureichen. Sowohl die 

technischen (akustischen) als auch die wirtschaftlichen (finanziellen) Aspekte 

sind durch eine Fachperson aufzuzeigen. Die Abteilung Lärmschutz prüft das 

Gesuch im Sinne der Verhältnismässigkeit. Gemäss Aussagen des Leiters 

AUE sind in der Vergangenheit jedoch keine Anträge gestellt resp. bewilligt 

worden.  

 Schutz von Denkmälern, Stadtbild und Ortsbild, 

insbesondere der Vorgärten 

Stadtbildschutz 

und 

Denkmalschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wärmepumpen 

und 

Stadtbildschutz 

 

Allgemein gilt es zwischen zwei Arten von Schutz zu unterscheiden: Unter den 

Denkmalschutz fallen einzelne Objekte wie z.B. das Basler Münster oder 

andere historische Gebäude bzw. Anlagen. Sie machen ca. 10% der 

Kantonsfläche aus, konzentrieren sich aber hauptsächlich auf die Basler 

Altstadt, welche gut mit Fernwärme versorgt und daher für diese Studie 

weniger relevant ist. Unter den Stadtbildschutz (in Riehen: Ortsbild-, in 

Bettingen Dorfbildschutz) fallen wiederum ganze Zonen, z.B. Strassen mit 

Baumgartnerhäusern oder das Wettsteinquartier. Diese machen insgesamt 

14% der Kantonsfläche aus, und befinden sich oft in Gebieten, welche nicht 

mit Fernwärme erschlossen sind, und für die daher Luft-Wasser-

Wärmepumpen zur erneuerbaren Wärmeversorgung attraktiv wären.  

Der ästhetische, gestalterische Aspekt («Stadtbildaspekt») wird in Basel-

Stadt durch das kantonale Bau- und Planungsgesetz geregelt. Wärmepumpen 

oder Teile davon gehören nicht zur «Ausstattung von Gärten nach ortsüblicher 

Auffassung». Aussen aufgestellte Wärmepumpen sind deshalb im Sinne des 

BPG Gesetzes Art. 55 in Vorgärten nicht zulässig, da aussenaufgestellte 

Wärmepumpen aufgrund von technischen Alternativen und alternativen 

Standorten nicht als standortgebunden gelten. Luftschächte von 

innenaufgestellten Wärmepumpen können auch in Vorgärten bewilligt werden, 

sofern es sich um kleine Flächen ähnlich zu Lichtschächten handelt und sie 

keine sichtbaren Aufbauten (z.B. Akustikelemente) benötigen.9  

Die Entscheide der Denkmalschutz- resp. der Stadt-, Orts- und 

Dorfbildkommission sind für andere Bewilligungsbehörden wie das Bau- und 

Gastgewerbeinspektorat oder das Amt für Umwelt und Energie verbindlich. 

Untersagt die Kommission eine aussenaufgestellte Luft-Wasser-

Wärmepumpe, so ist dies zu akzeptieren bzw. kann nur mittels Rekurs bei der 

Baurekurskommission angefochten werden.  

                                                   

 

9 Fachsekretariat der Stadtbildkommission, Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Telefonische 
Auskunft Mathis Müller am 29.08.2017 
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Zielkonflikt 

 

  

 Zielkonflikt 

Durch die verschärften Klimaschutzziele des revidierten Basler 

Energiegesetzes entsteht ein Zielkonflikt mit den Zielsetzungen des nationalen 

Umweltschutzgesetzes (Reduktion der Lärmessmissionen) und des 

kantonalen Bau- und Planungsgesetzes (Schutz der Vorgärten). 

Dies führt unter anderem auch zu einem erheblichen Mehraufwand in den 

Bewilligungsverfahren von L-W-Wärmepumpen: Es ist vermehrt davon 

auszugehen, dass erweiterte Einschränkungen und Auflagen der 

Bewilligungen einer Verhältnismässigkeitsprüfung unterzogen werden 

müssen. So müssen zum Beispiel Mehrkosten oder andere Nachteile wie 

schlechtere Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks, Verlust von nutzbarem 

Raum in Relation zur zusätzlichen Lärmreduktion gesetzt werden. 

 

 

 

Abbildung 2: Zielkonflikt zwischen den verschiedenen gesetzlichen Zielen bei Luft-Wasser-

Wärmepumpen. Quelle: Eigene Darstellung. 
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3. Grundlagen Luft-Wasser-Wärmepumpen 

 

 Einleitung 

Wärmequelle 

Aussenluft 

 

 

 

Anlagengrösse 

und 

Lärmemissionen 

Es gibt verschiedene Bauarten von L-W-Wärmepumpen. Allen ist gemein, 

dass sie die Aussenluft als Wärmequelle nutzen. Die hier betrachteten 

Anlagen fokussieren auf Einfamilienhäuser (d.h. bis 12 kW) und beziehen 

auch noch grössere Anlagen bis ca. 25 kW mit ein, was einer Leistung für ein 

kleines Mehrfamilienhaus entspricht.  

Grössere Anlagen nutzen mehrere Ventilatoren von gleicher Lautstärke. Sie 

sind darum etwas lauter und benötigen mehr Platz. Allerdings nicht doppelt so 

laut: Werden zwei Anlagen nebeneinander aufgestellt, so steigen die 

Lärmemissionen gemäss Cercle Bruit um +2 dB(A) (die doppelte Lautstärke 

würde +3 dB(A) entsprechen). Bei grösseren Anlagen kann hingegen der 

Mehraufwand für lärmmindernde Massnahmen wirtschaftlich sein, bzw. er ist 

im Verhältnis zur Investitionssumme kleiner. Bis zu einer Leistungsklasse von 

90 kW sind Geräte mit einem Schallleistungspegel von unter 60 dB(A) auf dem 

Markt verfügbar. Für die tabellarische Gegenüberstellung auf den nächsten 

Seiten wurden jeweils die meistverkauften Anlagen ausgewählt.  

Inverter-

Technologie 

Bei L-W-Wärmepumpen stösst man oft auf den Begriff «Inverter». «Inverter» 

oder «Inverter-Technologie» bezeichnet drehzahlgeregelte Wärmepumpen 

(d.h. Wärmepumpen, deren Leistung sich stufenlos der benötigten 

Wärmemenge anpasst). Sie können durch diese Technologie effizienter und 

meist auch leiser betrieben werden als nicht drehzahlgeregelte Geräte. Der 

Begriff «Inverter» hat keinen Zusammenhang mit den unten beschriebenen, 

verschiedenen Bauarten von Wärmepumpen: Sie können alle mit oder ohne 

Inverter betrieben werden. Durch die stufenlose Drehzahlregulierung können 

die Wärmepumpen und auch die zugehörigen Ventilatoren bei guter Planung 

jedoch die meiste Zeit auf tiefen und damit leisen Drehzahlen laufen und 

benötigen nur selten ihre volle Leistung.  

Auswahlkriterien 

der Beispiele 

Die nachfolgenden Beispiele für die verschiedenen Wärmepumpentypen 

wurden nach den folgenden Kriterien ausgewählt: 

¶ Grössere Marktanteile der Lieferanten in der Schweiz 

¶ Leistung der Wärmepumpe soll in etwa den Bedürfnissen eines älteren 

und nicht optimal gedämmten Einfamilienhauses entsprechen (ca. 6-

15 kW) 

Diese Beispiele sind als nicht abschliessend zu betrachten, da es eine Vielzahl 

an Lieferanten, unterschiedlichen Leistungsklassen und Modellen gibt. Es gibt 

auch zum Teil massgeschneiderte Lösungen, aber es wird hier nur auf Geräte 
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«ab der Stange» eingegangen. Für Speziallösungen siehe dazu auch das 

Beispiel Suhr in der Studie zur Stadtverträglichen L-W-Wärmepumpe10. Bei 

der Bauart Innenaufstellung werden auch Modelle mit einbezogen, welche 

bezüglich der Leistung auch für Mehrfamilienhäuser geeignet sind.  

In den Tabellen sind jeweils mehrere Modelle/Grössenklassen von 

Wärmepumpen abgebildet, damit eine grössere Produktepalette abgedeckt ist. 

Deshalb ist bei Leistung, Lärmemissionen und Dimensionen jeweils eine 

Spannbreite angegeben über die verschiedenen Modelle pro Produzent und 

Typus. 

 

 Bauart Innenaufstellung 

 

Stiebel Eltron 

WPL 19, 

Innenaufgestellt 

 

Abbildung 3: Beispiel einer innen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmpumpe.  

Quelle: Stiebel Eltron.  

Allgemeines Bei dieser Bauart wird die Wärmepumpe im Gebäudeinneren aufgestellt, d.h. 

der Wärmeaustausch zwischen Aussenluft und Wasser geschieht innerhalb 

des Gebäudes und die Aussenluft wird über Luftkanäle zu- bzw. abgeführt 

(z.B. bestehende Fenster, Lichtschächte oder neue Mauerdurchbrüche bzw. 

Luftschächte). Der Luftstrom ist dabei analog einer aussenaufgestellten 

Wärmepumpe; die Luftkanäle müssen entsprechend grosse Querschnitte 

aufweisen (siehe Abbildung 3). Die Anlage ist jedoch von aussen nicht oder 

kaum visuell wahrnehmbar.  

Die Aufstellung im Gebäudeinneren erfordert einen zusätzlichen Platzbedarf 

von gut zwei Kubikmeter im Keller. Wenn für die Zu- und Abluftkanäle 

Mauerdurchbrüche und/oder Lichtschächte erstellt werden müssen, ist diese 

Bauart bei einem Einfamilienhaus i.d.R. ca. 4-7ô000 CHF teurer als die 

Bauarten «Aussenaufstellung» und «Split-Geräte». Zu beachten ist 

                                                   

 

10 Dott, Rolf, Afjei, Thomas, Stadtverträgliche Luft/Wasser-Wärmepumpe als Hauptwärmeerzeuger, FHNW 2014 



 

 

 15 

ausserdem, dass für einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe die 

Öffnungen für Zu- und Abluft nicht nahe beieinander, sondern räumlich 

getrennt liegen müssen, wenn möglich an verschiedenen Fassadenseiten, 

damit kein thermischer Kurzschluss entsteht. In gewissen Fällen kann es 

aufgrund der Platzverhältnisse oder der Bauart sehr aufwendig oder nicht 

möglich sein, geeignete Luftkanäle für eine Innenaufstellung anzubringen.  

Auch innen aufgestellte Wärmepumpen erzeugen Schall, welcher durch die 

Luftöffnungen/Kanäle auch nach aussen dringt. Die Lärm-Emissionswerte 

werden i.d.R. vom Austrittsort des Luftschachtes gemessen. In- und an den 

Luftschächten können lärmmindernde Massnahmen die Emissionswerte 

reduzieren.  

In manchen Fällen ist der notwendige Raum für eine innenaufgestellte 

Wärmepumpe und/oder die dafür notwendigen Luftkanäle/Mauerdurchbrüche/ 

Luftschächte nicht vorhanden und es kommt daher von vornherein nur eine 

aussenaufgestellte Wärmepumpe oder ein Split-Gerät in Frage.  

 

Beispiele  Nr. Hersteller Modelle Leistung bei  

A-7/W3511 

Lärmemission12 Dimensionen 

Innengerät 

(Meter) 

1 Stiebel Eltron 

(siehe Bild) 

WPL 19I/24I  9.9-13.45 kW Innen: 54 dB(A) 

Aussen:46-49 

dB(A)  

H: 1.182 

B: 0.800 

T: 1.240 

2 alpha innotec LWC100/120/ 8.4-9.5 kW Innen: 55 dB(A) 

Aussen: 54 

dB(A) 

H: 1.860 

B: 0.845 

T: 0.745 

3 Hoval Belaria 

compact IRS 

7/9/11 

6.6-10.9 kW Innen: 46-55 

dB(A) je nach 

Leistung der 

Anlage 

H: 1.830 

B: 0.910 

T: 0.780 

4 Elco Aerotop T 

26/32/35 

22.4-39.6 kW Innen: 59 dB(A) 

Aussen (ohne 

lärmmindernde 

Luftschächte): 

65-70 dB(A) 

H: 1.675-1.905 

B: 0.880-1.000 

T: 1.195-1.295 

 

  

                                                   

 

11 Heizleistung gemäss EN 14511 bei -7°C Aussenlufttemperatur und 35°C Wassertemperatur 

12 Schallleistungspegel gemäss EN 12102 
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  Bauart Aussenaufstellung (Kompaktanlage) 

 

NIBE F 2300, 

Aussenaufgestellt 

 

Abbildung 4: Beispiel einer aussen aufgestellten Kompaktanlage der Firma NIBE.  

Quelle: Haustechnik Oppliger AG, Othmarsingen.  

Allgemeines Bei dieser Bauart wird die Wärmepumpe aussen (im Freien) aufgestellt. Der 

Wärmeaustausch zwischen Luft und Wasser geschieht ausserhalb des 

Gebäudes. Das erwärmte Wasser wird mit erdverlegten, gedämmten 

Leitungen ins Hausinnere geleitet. Alle Komponenten der Wärmepumpe sind 

«kompakt» in einem Gehäuse untergebracht.  

Eine aussen aufgestellte Wärmepumpe hat den grossen Vorteil, dass sie 

einerseits keinen Raum im Keller beansprucht und anderseits am günstigsten 

realisiert werden kann. Teilweise werden diese Geräte mit entsprechenden 

Mehrkosten bei Installation sowie Betrieb und Unterhalt auch auf 

Flachdächern angebracht. Die Wartung auf Dächern ist aufgrund der SUVA-

Sicherheitsanforderungen aufwendiger und kostspieliger.  

 

Abbildung 5: Typische Installation einer aussen aufgestellten Wärmepumpe.  

Quelle: Heizungsmacher AG. 
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Beispiele  Nr. Hersteller Modelle Leistung bei 

A-7/W3513 

Lärmemission14 Dimensionen 

Ausseneinheit 

(Meter) 

1 NIBE 

(siehe Bild) 

F 2120 

8/12/16/20  

(im Bild das 

Vorgänger-

Modell) 

5.2-13.5 kW 53 dB(A) H: 1.070-1.165 

B: 1.130-1.280 

T: 0.610-0.612 

2 Stiebel Eltron WPL 15 

AS/20A/25A  

6.9-12.9 kW 55-56 dB(A) H: 0.900-1.045 

B: 1.270-1.490 

T: 0.524-1.280 

3 alpha innotec LWD 

50A/70A/90A/7

1A/81A/101A 

5.4-9.5 kW 57-60 dB(A) H: 0.930-1.353 

B: 0.650-1.320 

T: 0.505-0.848 

4 CTA CS 1-

07a/08a/10a/1

2a 

5.7-9.1 kW 58-61 dB(A) H: 1.270-1.530 

B: 0.650-1.600 

T: 0.650-0.850 

5 Viessmann AWO-M 201-

A08/A010 

AWO-E 

M201A10/A16 

6.7-11.6 kW 61 dB(A) H: 0.753 

B: 1.109 

T: 0.546 

 

 

 

 

  

                                                   

 

13 Heizleistung gemäss EN 14511 bei -7°C Aussenlufttemperatur und 35°C Wassertemperatur 

14 Schallleistungspegel gemäss EN 12102 
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 Bauart Split-Gerät 

 

Stiebel Eltron, 

WPLS15, Split, 

Ausseneinheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochsner GMLW 

5, Ausseneinheit 

 

Abbildung 6: Beispiel einer Ausseneinheit einer Splitwärmepumpe. Quelle: Stiebel Eltron.  

 

 

Abbildung 7: Besonders leiser Tischverdampfer. Quelle: Ochsner. 

 

Allgemeines Die Bezeichnung «Split-Gerät» besagt, dass bei dieser Bauart ein Teil der 

Wärmepumpen-Komponenten (der Innenteil) im Gebäudeinneren und ein 

anderer Teil (der Aussenteil) ausserhalb des Gebäudes installiert wird (in zwei 

Gehäusen). Die beiden Anlagenteile sind durch Kältemittelleitungen 

miteinander verbunden. Der Wärmeaustausch zwischen Luft und Wasser wird 

zwischen dem Aussen- und dem Innenteil aufgeteilt, «gesplittet». Im 
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Aussenteil nimmt das Kältemittel im Verdampfer Umweltwärme aus der 

Aussenluft auf. Im Innenteil wird das Kältemittel wiederum verflüssigt und gibt 

die aufgenommene Wärme an das Wasser ab. Ein Ventilator in der 

Ausseneinheit sorgt für die Luftzirkulation am Verdampfer. Die Ausseneinheit 

erzeugt daher Aussenlärm. Split-Geräte finden oft auch für die individuelle 

Raumkühlung an den Fassaden Anwendung.  

Es ist dabei zu beachten, dass Split-Geräte mit ozonschichtabbauenden oder 

in der Luft stabilen Kältemitteln gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-

Verordnung (ChemRRV) jährlich auf Dichtigkeit kontrolliert werden müssen. 

Diese Kontrollen verursachen 400 bis 500 Franken zusätzliche jährliche 

Betriebskosten, was den Vorteil der geringen Betriebs- und Unterhaltskosten 

von Wärmepumpen gegenüber Feuerungsanlagen (Kaminfeger, 

Feuerungskontrolle) entsprechend mindert.  

Der grosse Vorteil von Split-Geräten ist, dass die Ausseneinheiten weniger 

gross sind als aussenaufgestellte Kompaktanlagen und es mehr Möglichkeiten 

gibt, die Anlage zu platzieren (so ist z.B. eine Platzierung auf Flachdächern 

einfacher möglich). Die Wartung auf Dächern ist jedoch auch hier aufgrund der 

SUVA-Sicherheitsanforderungen aufwendiger und kostspieliger. 

 

Beispiele  Nr. Hersteller Modelle Leistung bei  

A-7/W3515 

Lärmemission Dimensionen 

Ausseneinheit 

1 Stiebel Eltron  

(siehe Bild) 

WPL 15 IS-2 6.42 kW 54 dB(A)16 H: 0.920 

B: 1.097 

T: 0.515 

2 alpha innotec LWSE-

V06/09/13 

7.2-13.9 kW 54-56 dB(A) 17 H: 1.100 

B: 0.700 

T: 1.094 

3 CTA AH FS 

5ar/6ar/8ar/10a

r/11ar/17ar 

4.1-13.5 kW 51-56 dB(A)18 H: 0.620-1.290 

B: 0.790-0.900 

T: 0.290-0.457 

4 Ochsner GMLW 9/14/19 

Plus 

6.8-13.6 kW 52-54 dB(A) H: 1.080 

B: 1.290 

T: 0.960 

5 Ochsner  

(Siehe Bild) 

GMLW 5 7 kW 45 dB(A) H: 1.242 

B: 1.130 

T: 0.912 

 

 

 

                                                   

 

15 Heizleistung gemäss EN 14511 bei -7°C Aussenlufttemperatur und 35°C Wassertemperatur 

16 Schallleistungspegel gemäss EN 12102 

17 Schallleistungspegel gemäss EN 12102 

18 Schalldruckpegel in 1m um die Maschine gemittelt 
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 Überblick 

Bauart Welche Bauart der Wärmepumpe in einer Liegenschaft Sinn macht, kann für 

den Sanierungsbereich (d.h. Ersatz fossile Heizung durch WP) nicht pauschal 

beantwortet werden. Dies ist für den Einzelfall zu prüfen. Der Entscheid für 

eine Bauart hängt von der Nutzung und dem energetischen Zustand der 

Liegenschaft, dem Energiebedarf, dem Budget, dem Platzangebot, der 

Machbarkeit von Zu- und Abluft für innenaufgestellte WP etc. ab. 

Lärm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schallschutz-

massnahmen 

Luft-Wasser-Wärmepumpen aller Bauarten erzeugen einen gewissen 

Aussenlärm, wobei doch erhebliche Unterschiede zwischen den Geräten 

bestehen. Die in den obenstehenden Beispielen gezeigten Anlagen erzeugen 

Schallleistungspegel von rund 50 bis 60 dB(A), was einem Gespräch unter 

zwei Menschen oder einem in Zimmerlautstärke laufenden Fernseher oder 

Radio entspricht.  

Ein freistehendes Gerät mit z.B. 55 dB(A) Schallleistungspegel bedarf gemäss 

dem Cercle Bruit einen Abstand von ca. 5 Meter zum nächsten 

lärmempfindlichen Raum, damit die Planungswerte der LSV eingehalten 

werden können. An einer Fassade angebaut, benötigt das gleiche Gerät 

mindestens 7 m Abstand zum nächsten lärmempfindlichen Raum.  

Der für die Planung bzw. Bewilligung der Wärmepumpe relevante 

Beurteilungslärmpegel am Empfangsort kann also durch die Wahl des Geräts 

und des Aufstellungsorts stark beeinflusst werden. Gleichzeitig existiert eine 

Palette von technischen Schallschutzmassnahmen, welche die Lärmbelastung 

ebenfalls stark senken können (zur Erinnerung: -3 dB(A) entsprechen einer 

Halbierung der empfundenen Lautstärke): Bei innen aufgestellten 

Wärmepumpen reduzieren schallgedämmte Wetterschutzgitter die 

Lärmbelastung um ca. 3 dB(A), Luftschächte um 5-6 dB(A). Bei aussen 

aufgestellten Wärmepumpen können Schallschutzverkleidungen auch eine 

Reduktion von 13 dB(A) erreichen oder die Richtwirkung von Fassaden 

neutralisieren. Solche Massnahmen können sogar bei bestehenden 

Wärmepumpen umgesetzt werden (siehe Abbildung 8).  

Beispiele von 

Schallschutz-

massnahmen 

 

Abbildung 8: Beispiele von nachträglichen Schallschutzmassnahmen. Links: Wärmepumpe 

vor und nach der Einhausung. Rechts: Wärmepumpe an einem ungünstigen Standort, 

nachträglich mit Schallschutztunnel entlang der Hauswand. Quelle: Schäfer GmbH 
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Ästhetik / 

Aussehen 

Kompaktgeräte aussen: Die oben aufgeführten Beispiele von 

aussenaufgestellten L-W-Wärmepumpen weisen etwa folgende Dimensionen 

auf: 0.65x1.27x0.65 bis 1.49x1.045x0.593 Meter.  

Auf dem Markt gibt es eckige, runde und «pilzförmige» Gehäuse. Der 

ästhetischen Gestaltung bzw. dem Design dieser Gehäuse wird dem Anschein 

nach je nach Hersteller und/oder Modell unterschiedlich grosse 

Aufmerksamkeit gewidmet.  

  

 

 

Abbildung 9: Formenvielfalt aussen aufgestellter Kompaktwärmepumpen. Oben links: 

pilzförmig (Quelle: alpha innotec), oben rechts: rundes Design (Quelle: ELCO), unten: 

kastenförmig (Quelle: Viessmann).  
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Split-Geräte: Die oben aufgeführten Beispiele von Split-Geräten sind kleiner 

(0.9x0.83x0.32 bis 1.094x1.1x0.7 Meter). Diese Ausseneinheiten sind meist 

mehr oder weniger eckige «Kästen» oder Tisch-Geräte mit horizontalem 

Gebläse (siehe Abbildung 6 und Abbildung 7 oben). Aber auch bei den Split-

Geräten fällt das Design je nach Hersteller und Modell unterschiedlich 

anspruchsvoll aus. 

 

 

 

Abbildung 10: Lösungen zur visuellen Integration von Ausseneinheiten.  

Quelle: BZS Heizung-Sanitär AG, Spiez. 

 

 

 

 

 














































